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Markt Pfaffenhausen Landkreis Unterallgéu

Bebauungsplan ,Sudlich der Schule”

Satzung des Marktes Pfaffenhausen
for den Bebauungsplan ,Sudlich der Schule”,

mit integriertem Grinordnungsplan

Aufgrund

des §§ 2 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB),

* des Art. 23 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern (GO),

+ der Bayerischen Bauordnung (BayBO),

* der Verordnung iber die bauliche Nutzung der Grundsticke (BauNVO),

* der Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und Gber die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90),

» dem Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG),

in der jeweils gUltigen Fassung erl@sst der Markt Pfaffenhausen folgende Satzung:

& 1 Raumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet liegt am sidlichen Ortsrand von Pfaffenhausen zwischen der Rathausstrafle und der Mindelberg-
strafle, stdlich der Dreifachturnhalle der Volksschule.

Der Geltungsbereich umfasst die Grundsticke bzw. die Teilfléchen (TF) der Grundsticke mit den FI.-Nrn. 573,
573/2, 573/7 und 573/8, alle Gemarkung Pfaffenhausen. Das Gebiet hat eine Gréfie von ca. 2,68 ha.

Dem Bebauungsplan sind Ausgleichsfléchen von einem Umfang von ca. 1 ha auf den Teilfléchen der Grundsti-
cke mit den FI.-Nrn 459, 459/1, 462 und 463, alle Gemarkung Weilbach, zugeordnet.

MaBgeblich ist die Planzeichnung.

§ 2 Bestandteile der Satzung

Die Satzung besteht aus den nachstehenden Vorschriften und dem zeichnerischen Teil mit textlichen Festsetzun-
gen, jeweils in der Fassung vom . .2024. Der Satzung ist eine Begrindung in der selben Fassung beigefigt.

3.1

3.2
3.2.1

3.2.2

3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

4.1

4.2
4.3
4.3.1
4.3.2

& 3 Art der baulichen Nutzung

Das Bauland im rédumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird teil als allgemeines Wohngebiet
WA, gemdB § 4 BauNVO, unterteilt in die Teilgebiete WA-1, WA-2 und WA-3, teils als Mischgebiet MI, ge-
ma&fB § 6 BauNVO festgesetzt.

Fir den Teilbereich des Allgemeinen Wohngebiets gilt:

Unter Hinweis auf § 1 Abs. 5 BauNVO wird bestimmt, dass die nach § 4 Abs. 2 Ziffer 3 genannten Anlagen
(for kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) nicht zuléssig sind.

Unter Hinweis auf § 1 Abs. 6 BauNVO wird bestimmt, dass Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige
nicht stérende Gewerbebetriebe, Anlagen fir Verwaltung, Gartenbaubetriebe und Tankstellen geméf3 § 4
Abs. 3 Ziffer 1, 2, 3, 4 und 5 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden.

Fir den Teilbereich des Mischgebiets gilt:
Ausgeschlossen sind die nach § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauGB genannten Vergnigungsstétten.
Die nach § 6 Abs. 3 BauNVO méglichen Ausnahmen werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Einzelhandelsbetriebe und Geschéfte zum Verkauf von Waren sind nicht zuléssig.
Dies gilt nicht for werkstattgebundenen Verkauf von Handwerks- und Gewerbebetrieben, soweit sie eine
deutliche Unterordnung des Betriebes darstellen.

8 4 MaB der baulichen Nutzung

Das Maf3 der baulichen Nutzung wird durch die Grundflachenzahlen, Geschossfléchenzahlen, die Zahl der
Vollgeschosse und die Héhe der baulichen Anlagen bestimmt, siehe Tabelle in § 8.1 dieser Satzung. Die Re-
gelung des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf angewandt werden.

Es sind fir Wohngebédude mindestens zwei Vollgeschosse vorgeschrieben.
Die Wandhhe fir Wohngebéude betrégt mindestens 4,00 m.

Es gilt WA: GRZ = 0,35 MI: GRZ = 0,6

Es gilt im WA-1 fur Einzelhduser und im WA-3 eine GFZ von 0,7.
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Es gilt im WA-1 for Doppelhduser und im WA-2 eine GFZ von 1,0.
Es gilt im Ml eine GFZ von 1,2.

8 5 Bauweise/ Stellung der Gebdude/ Grundsticksgréfie

Im WA-1 und WA-2 sowie im Ml gilt die offene Bauweise gemaf § 22 Abs. 2 BauNVO.
Im Teilgebiet WA-3 gilt die geschlossene Bauweise geméf3 § 22 Abs. 3 BauNVO..

Einzelhduser sind zuléssig. Im WA-1 und MI sind auch Doppelhéduser zul@ssig.

Die Uberbaubare Fléche wird durch Baugrenzen und Baulinien bestimmt.

Uberschreitungen (§ 31 Abs. 1 BauGB):

GemaB § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO kann als Ausnahme die Uberschreitung der Baugrenze um bis zu

1,50 m fir einzelne Gebéudeteile wie beispielsweise Gesimse und Dachibersténde zugelassen werden.
Dies gilt auch fir untergeordnete Vorbauten wie Balkone, Kellerlichtschéchte, Treppenstufen, Vordécher und
dergleichen, wenn sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der Auflenwand des jeweiligen Gebau-
des, in Anspruch nehmen; im Ubrigen gilt hier Art. 6 Ziffer 6 der BayBO.

Baugrundstiicke missen mindestens 500 m? grof} sein, im WA-3 mindestens 340 m?, bei einer Doppelhaus-

hélfte (WA-1) mindestens 250 m?2.

In Wohngebéuden sind je Einzelhaus und je Doppelhaushéilfte maximal zwei Wohneinheiten zuléssig.

8§ 6 Garagen / Stellplétze / Nebenanlagen

Garagen dirfen nur innerhalb der durch Baugrenzen oder durch die rote Strichlinie nach 15.3 PlanZV um-
fassten Uberbaubaren Flache errichtet werden. Diese miissen von der éffentlichen Verkehrsfléiche einen Ab-
stand von min. 6,00 m bei senkrechter Zufahrt und einen seitlichen Abstand von min. 1 m einhalten.

Nebenanlagen und Stellplétze dirfen auch auBerhalb der durch Baugrenzen festgelegten Bereiche errichtet
werden, jedoch nicht auf festgesetzten Grinflachen. Sie dirfen die Verkehrsibersicht nicht behindern und
missen einen seitlichen Abstand von min. 1 m zu Verkehrsfléchen einhalten.

Im WA sind Nebenanlagen aulerhalb der Gberbaubaren Fléchen im Vorgartenbereich (Bereich zwischen
Hinterkante Strafle und Haus- bzw. Garagenfront) unzuléssig. Zu Grundstiicksgrenzen missen diese mindes-
tens 3 m Abstand halten. Deren maximale Héhe betragt 3,50 m.

Die OK FFB Garage darf nicht héher sein als die mittlere Hohe der ErschlieBungsstrafie im Zufahrtsbereich
zuziglich 0,40 m. Die maximale Firsthéhe von Grenzgaragen betrégt 5 m.

Fir Garagen und Nebenanlagen sind Sattel-, Walm-, Pult- oder auch Flachdédcher zuléssig. Flache Décher
(0° - 15° Dachneigung) sind mindestens mit einem Anteil von 60 % der Dachfléchen - ausgenommen Fla-
chen fir technische Dachaufbauten und Solarenergieanlagen - bei einer Substratschicht von mindestens

8 cm mit Grésern und Wildkréutern zu bepflanzen und so zu unterhalten.

Grenzgaragen entlang einer gemeinsamen Grenze sind einheitlich zu gestalten, mindestens in gleicher Trauf-
héhe und Dachneigung. Die maximale Firsthéhe von Grenzgaragen betrdgt 5 m.

Je Einzelhaus bzw. Doppelhaushélfte ist mindestens ein Stellplatz je Wohneinheit in einer Garage nachzuwei-
sen.

Fur die Anzahl der erforderlich nachzuweisenden Stellplétze gilt die Stellplatzsatzung des Marktes Pfaffenhau-
sen.

Im Ubrigen sind Garagen, Carports und Stellplétze entsprechend der vom Markt Pfaffenhausen erlassenen
Stellplatzsatzung in der jeweils giltigen Fassung zu errichten.

§ 7 Grinordnung

Die nicht Gberbauten Flachen der Baugrundstiicke sind in landschaftsgerechter Art und Weise mit heimischen
Gehoélzen zu bepflanzen, zu begriinen und zu unterhalten. Grofifléchige (Gber 5 m2) Steinlegungen, die kei-
ne Verkehrsfléchen sind, oder Bedeckungen mit Vlies sind unzuléssig.

Hinweis: Der Pflanzabstand zu den Nachbargrundsticken richtet sich nach den Artikeln 47 bis 50 AGBGB.

Auf den Baugrundstiicken sind pro angefangener 250 m2 Grundstiicksfléiche ein Baum geméf der nachfol-
genden Pflanzliste oder zwei Obstbdume (heimische Arten) zu pflanzen. Zu Nachbargrundstiicken ist ein Min-
destabstand von 2 m einzuhalten.
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8.1

Am Sidrand des Geltungsbereiches sind Grinfléchen mit Pflanzbindung zur Ortsrandeingrinung festgesetzt.
Diese Fléchen sind geméf Planzeichnung mit Gehélzen der Pflanzliste als freie Hecke aus Stréuchern (min.
2 Stréucher je Laufmeter) zu gestalten und mit B&umen der Pflanzliste zu Uberstellen. Der Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln ist untersagt.

Entlang der PlanstraBen sind Pflanzstandorte fir das Pflanzen von B&umen in der Planzeichnung dargestellt.
An den Standorten besteht Pflanzbindung, es kann jedoch um bis zu 3 m von den festgesetzten Standorten
abgewichen werden.

Die Pflanzbindung fir diese Straflenbegleitbéume darf im Ml im Bereich zwischen Hausfront und éffentlicher
Verkehrsflache auf dem jeweiligen Baugrundstiick vom Pflanzort nach Planzeichnung abweichen.

Die Anpflanzung der privaten Grinfléchen hat spétestens zwei Jahre nach Baubeginnanzeige zu erfolgen.
Hinweis: Dem Baugesuch ist ein Freifléchengestaltungsplan mit Bepflanzungsdarstellung beizugeben.

Fir die vorgenannten Eingrinungsmafinahmen kann aus der nachfolgenden Pflanzliste ausgewdhlt werden.
Das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG — ,*“) ist zu beachten.

Pflanzliste:
Bdume
Mindestqualitét: Hochstamm, 3 xv mB, 14-16 cm
Acer campestre - Feld-Ahorn
Acer platanoides - Spitz-Ahorn* (1. Wuchsklasse)
Carpinus betulus - Hainbuche *
Fagus sylvatica - Rot-Buche*
Prunus avium - Vogelkirsche*
Prunus padus - Trauben-Kirsche
Pyrus calleryana - ,Chanticleer” / Chinesische Birne
Sorbus aucuparia - Vogelbeere
Tilia cordata - Winter-Linde* (1. Wuchsklasse)
Obstbdume (heimische Arten) Strgucher,
Mindestqualitét: Hochstamm oder Halbstamm, Mindestqualitét: 2 x v. H. 60-100 cm
2 xvmB, StU 12-14 cm
Apfel Berner Rosenapfel Cornus mas Kornelkirsche
Klarapfel Cornus sanguinea Roter Hartriegel
James Grieve Corylus avellana Haselnuss
Glockenapfel Crataegus monogyna Eingriffliger Weidorn
Birnen: Clopps Liebling Ligustrum vulgare Liguster
Gellerts Butterbirne Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Kirsche: Hedelfinger Prunus spinosa Schlehe
Zwetschge Wangenheims Frih Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Zusétzlich kommen standortgerechte Arten und Sorten von heimischen Wildstréuchern und Wildrosen in Be-
tracht. Aus naturschutzfachlichen Griinden sind fremdléndische Gehélze sowie rot- und gelblaubige bzw.
blaunadelige Gehdlze innerhalb des Plangebietes ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen sind Arten, die aus
Grinden der Klimaanpassung erforderlich werden.

Eingriff und Kompensation:

Mischgebiet: Kategorie |, Eingriff Typ A, Kompensationsfaktor 0,5
Allgemeines Wohngebiet: Kategorie |, Eingriff Typ B, Kompensationsfaktor 0,4
Kompensationsbedarf: 3.200m2x 0,5 +21.200m2x 0,4 = 10.080 m?

Die Mafinahmen werden auf den externen Fldchen FI.Nr.n 459, 459/1, 462 und 463, alle Teilfléchen, alle
Gemarkung Weilbach erbracht. Die Gestaltung / Pflege erfolgt gem. Pflege- und Entwicklungsplan, der Be-
standteil des Bebauungsplanes ist.

Entwicklungsziel: Extensivgrinland mit Seigen und einzelnen Grofigehélzen im Uferbereich.

& 8 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen/ Gestaltung der Gebéude/ Mafd der Baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 4 BauGB und Art. 81 BayBO)

Fur das Allgemeine Wohngebiet (WA) werden nachfolgende Bestimmungen getroffen:

Gebietsteil Max. WH Max. FH Dachneigung, Dachform Geschosszahl
WA-1 6,4 m 8,90 m 15°-24°DN, SD -1
WA-1, *D 6,6 m 10,50 m 20° - 45° DN, SD -1
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8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6
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WA-2 58m 9,10 m 25° - 45° DN, SD -1
WA-2 altern. 6,4 m 8,90 m 15°-24° DN, SD [1-111
WA-3 6,4 m 8,90 m 18° DN, SD -1
Ml 8,0m 11,50 m 15°-35°DN, SD -1

Erklarungen:

*D = nur bei Doppelhdusern

Wandhshe (WH), Definition: senkrechte Entfernung von Oberkante FertigfuBboden (OK FFB EG) bis zum
traufseitigen Schnittpunkt der AuBenwand mit der Oberkante der Dachhaut;

Firsthohe (FH), Definition: senkrechte Entfernung von Oberkante Fertigfuiboden (OK FFB EG) bis zur
Oberkante Dachfirst;

DN=  Dachneigung

SD = Satteldach, mit beiderseits gleicher Dachneigung

[I-1ll = Anzahl der zuléssigen Vollgeschosse, hier: (mindestens) zwei und (maximal) drei

Hohenlage:

Die Oberkante Fertigfulboden im Erdgeschoss (OK FFB EG) darf bei allen Grundstiicken maximal 0,40 m
Uber der Oberkante der Fahrbahnbegrenzung (= Hinterkante Strafie) des dem Baugrundstiick vorgelagerten
StraBenabschnitts im Eingangsbereich liegen.

MI: mit Bezug auf Mindelbergstrafie

WA: mit Bezug auf die PlanstrafBe

Ausnahme: Bei den Bauten auf 573/7 und 573/8 kann auch die Rathausstraie als Bezug zugelassen werden

Dachgestaltung

Es sind fir Hauptgebdude nur Satteldécher zuldssig. Die Dachseiten sind symmetrisch, also gleichschenkelig
mit mittigem First und ohne Versprung, auszubilden. Abschleppungen iber Garagen oder am Hauptgebéude
errichtete Nebenanlagen sind zuléssig.

Fur die Dachaufbauten gilt:

Dachautbauten, wie Widerkehr, Zwerchgiebel und Giebelgauben, sind nur ab Dachneigungen von 31° und
mehr zuldssig. Direkt an der Mindelbergstra3e sind Dachaufbauten auf der dieser Strafle zugewandten Seite
unzuldssig. Je Dacheinheit ist nur eine dieser Typen zuldssig. Die Dachneigung der Aufbauten darf um maxi-
mal 4° von der des Hauptgebé&udes abweichen. Die Dachaufbauten dirfen je Seite nicht breiter als die halbe
Lénge des Gebdudeteils sein und missen min. 1,50 m von der Giebelseite zuriickweichen. Der First der Da-
chaufbauten muss mindestens 0,50 m unter dem First des Hauptdaches liegen.

Farben fur die Dachdeckung:

Die Dacheindeckung hat einheitlich und mit kleinteiligen Dachplatten in naturziegelroter bis brauner Farbe
oder anthrazitfarben zu erfolgen. Grelle Téne sind nicht zuléssig.

Unabhéngig von den o. g. Vorschriften sind Farben zuléssig, die fir Solarenergieanlagen Gblich bzw. erfor-
derlich sind. Dachbegrinung ist zul@ssig.

Das Dachfléchenwasser ist aufzufangen und zur Brauchwassernutzung bereitzustellen. Hierfir sind mindes-
tens 4 m3 Auffangvolumen je Baugrundstiick vorzusehen. Der Anschluss an den gemeindlichen Regenwasser-
kanal ist ausgeschlossen.

Ausnahme (§ 31 Abs. 2 Ziff 3 BauGB): In begrindeten Einzelfdllen (Nachweis, dass die Bewdltigung tech-
nisch nicht auf dem eigenen Grundstick realisierbar ist) kann die gedrosselte Ableitung in den Regenwasser-
kanal zugelassen werden.

Solarenergieanlagen sind nur parallel und im Abstand von max. 0,15 m (gemessen von Oberkante Anlage
zur Dachhaut bzw. zur Fassade aufien) zuldssig. Sie dirfen die Gesamthdéhe des zur Anbringung der Anlage
verwendeten Gebdudeteils nicht Gberschreiten und nicht héher als der Dachfirst sein.

Fur gewerbliche Gebaude sind auf mindestens 30 % der Dachfléchen Solarenergieanlagen vorgeschrieben.

Fassaden:

AuBenwdnde sind in herkdmmlicher handwerklicher Art glatt zu verputzen. Hierbei sind nur Kalk- oder Mine-
ralfarben in gebrochenen weiflen oder in sandigen Ténen zuléssig. Alternativ kénnen Holzverkleidungen an-
gebracht werden. Der Anstrich von hélzerner Fassadenverkleidung hat naturfarben (Grau- bis Braunschattie-
rungen) zu erfolgen, wobei naturbelassenes Holz zuldssig ist. Fassadenbegriinung ist zuléssig.

Unabhéngig von den o. g. Vorschriften sind bis zu 50 % der gesamten Fassaden des jeweiligen Gebdudes in
Farben zuléssig, die fir Solarenergieanlagen Ublich bzw. erforderlich sind.
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Balkone sind in Konstruktion und Material auf die Art des Gebdudes abzustimmen und sind maf3stablich und
unaufféllig in die Fassaden einzufigen.

Erker, Dachterrassen und negative Dacheinschnitte sind unzuldssig.

Innerhalb der dafir in der Planzeichnung vorgesehenen Umgrenzung sind auch erdgeschossige Anbauten an
das Hauptgebéude zuldssig. Fir erdgeschossige Anbauten in diesen Bereichen ist auch ein Flachdach oder
Terrassennutzung zuldssig.

Keller sind wasserdicht und auftriebssicher auszufihren. Wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei
Baugruben Grundwasser aufgeschlossen wird, ist vor den Aushubarbeiten bei den Wasserrechtsbehérden ei-
ne Mafinahmenabstimmung vorzunehmen und ggf. eine Erlaubnis einzuholen.

Ortliche Bauvorschriften zur Gestaltung:

Die Giebelbreite der Hauptgebdude darf 13,00 m nicht Gberschreiten. Abgeschleppte oder angesetzte, erd-
geschossige Nebengebdude und Wintergérten werden hier nicht mit einbezogen.

Der Dachiberstand betrégt an den Giebel- und Traufseiten 0,10 — 1,10 m.

Fir Garagen und Nebengebdude gilt kein Mindestiberstand.

Es sind maximal drei (Uberirdische) Geschosse zuléssig.

Die Baukérper sind Gber einem rechteckigen Grundriss zu entwickeln.
Im WA-1 und WA-2 sowie im MI gilt fir Einzelhéuser: Die Traufseite muss min. 15 % lédnger sein als die Gie-
belseite. Der First darf nicht Gber die kirzere Seite des Gebdudes verlaufen.

Bei aneinandergebauten Garagen und bei Doppelhéusern sind Fassadengestaltung, Dachform- und -nei-
gung einander anzupassen.

Es gelten die Bestimmungen fir Abstandsfldchen geméf3 Art. 6 BayBO.

8 9 Einfriedungen/ Freifldchengestaltung

Die Hshe der Einfriedungen und Hecken zu &ffentlichen Verkehrsfléchen wird auf maximal 1,00 m begrenzt;
es sind Holz- und Metallzéune zul@ssig, wobei Maschendraht nur zwischen den Baugrundsticken zuléssig ist.
Sockel sind nur zu &ffentlichen Verkehrsfléchen bis maximal 0,30 m Héhe und nicht durchlaufend zuléssig.
Turen und Tore sind in Material und Bauart auf das Zaunbild abzustimmen. Stacheldraht, Kunststoffzéune
und Gabionen sind unzuléssig. Alle Einfriedungen missen fir Kleintiere durchgéngig sein (mindestens ab-
schnittsweise 0,15 m Bodenfreiheit).

Garageneinfahrten dirfen pro Grundstick auf héchstens 5,50 m Breite (Hinterkante Strafie) versiegelt sein
und bis zu einer Tiefe von 6,00 m nicht eingefriedet werden. Das anfallende Oberfléchenwasser darf nicht
auf éffentliche Verkehrsfléchen abgeleitet und muss auf dem eigenen Grundstiick bewéltigt werden.

Stellplétze sind wassergebunden oder mit fugenbildendem Pflaster herzustellen.

Auf die Befestigung von Hof- und Parkfléchen, z.B. mittels durchgehenden Asphaltbelags, ist méglichst zu
verzichten. Fir diese Fléichen ist eine Befestigung bzw. Gestaltung mit ausreichender Wasserdurchléssigkeit
(z.B. humus- oder rasenverfugtes Pflaster, Schotterrasen, ggf. auch sandgeschldmmte Kiesdecke oder eine
Kombination verschiedener Befestigungsarten) zu wéhlen.

Verénderungen der Geldndeoberfldche sind nur in dem zur Errichtung der Gebéude erforderlichen Maf} zu-
l&ssig oder nur insoweit, als dies fir die Andienung an eine betrieblich erforderliche Rampe von bis max.
1,25 m. Abgrabungen zum Zweck der auch nur teilweisen Freilegung des Kellergeschosses dirfen nicht vor-
genommen werden.

Das natirliche Gelénde ist weitestgehend zu erhalten und darf nur in dem zur Durchfihrung des Bauvorha-
bens erforderlichen Maf3 geéndert werden. Das Geldnde darf nicht Gber das Niveau der angrenzenden &f-
fentlichen Verkehrsfléche angeschittet werden. Hohendifferenzen sind durch natirliche Geléndeverzige und
Béschungen (max. 1:3) innerhalb des jeweils eigenen Grundstiicks auszugleichen; dies ist dann in entspre-
chenden Geléndequerschnitten mit dem Baugesuch nachzuweisen und darzustellen. Grundsétzlich ist eine
Abstimmung mit dem jeweiligen Nachbarn anzustreben.

Bei den notwendigen Erdarbeiten ist der Sicherung des Oberbodens besondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken. GemaB § 202 BauGB ist der Oberboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder
Vergeudung zu schiitzen.
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10.1

10.2.1

10.2.2

12.2

& 10 Immissionsschutz

Es ist nur die Errichtung von Luftwérmepumpen zuléssig, die folgende Mindestabsténde zu dem néchsten
Wohngebéude einhalten:

Schallleistungspegel der Mindestabstand
Warmepumpe Lwa in dB inm

45 4

50 7

55 13

Der Schallleistungspegel bezieht sich auf die gesamte Wérmepumpe (Kompressor und Ventilator). Wérme-
pumpen mit héheren Schallleistungspegeln sind nicht zul@ssig. Die Einhaltung ist im Bauantrag nachzuwei-
sen.

Basierend auf der schalltechnischen Untersuchung wurden durch Planzeichen Bereiche definiert, in denen
Wohnnutzung unzuléssig ist, solange Regelbetrieb nach 22:00 Uhr in der Sporthalle stattfindet.

Im Bereich der Umgrenzung von Fldchen mit Festsetzungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkun-
gen fir Schall (Isophonenbereich > 55 dB(A)) sind Wohnnutzungen nur zul@ssig, wenn z.B. durch architekto-
nische Selbsthilfe oder technische Mainahmen nachgewiesen ist, dass in RGumen mit schutzbedirftigen Nut-
zungen (Kinderzimmer, Ruherdume, etc.) tags und nachts gesunde Wohnverhdltnisse sichergestellt werden
kénnen.

Wohnnutzung innerhalb der blau schraffierten Flachen kann dennoch zugelassen werden, sofern ein Nach-
weis erfolgt, dass durch bauliche (Loggien, durchgehende LaubengangerschlieBung, Prallscheibe, etc.) oder
organisatorische Mafinahmen (z.B. Raumanordnung und architektonische Selbsthilfe) gesunde Wohnverhéilt-
nisse auch nachts sichergestellt sind bzw. keine schutzbedirftigen Rdume mit notwendiger Liftung an den
nach Norden ausgerichteten, exponierten Fassadenteilen liegen.

& 11 Werbeanlagen

Generell diorfen Werbeanlagen durch Gréfie und Gestaltung nicht aufdringlich wirken oder das Orts- und
Landschaftsbild stéren und sie dirfen die Verkehrssicherheit auf den angrenzenden Straflen nicht beeintréch-
tigen. Auffallende Leuchtfarben diirfen nur untergeordnet Verwendung finden.

Beleuchtung von Werbeanlagen oder leuchtende Werbung sind unzuléssig.
Werbeanlagen sind als Werbeschild nur an Hauswénden am Ort der Leistung zuléssig.

Im WA gilt: je Beworbenem ist nur ein Schild mit max. 30 cm x 40 cm zuléssig.

8§ 12 Hinweise und Empfehlungen

Landwirtschaftliche Emissionen

Die Erwerber oder Besitzer des Grundstiicks haben die landwirtschaftlichen Emissionen (Larm-, Geruch- und
Staubeinwirkung) aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und Bearbeitung benachbarter Fléchen ent-
schadigungslos hinzunehmen. Dazu gehéren auch der Viehtrieb und der Verkehr mit landwirtschaftlichen
Maschinen. Diese Emissionen sind unvermeidlich und missen geméf § 906 BGB hingenommen werden

Denkmalpflege

Bei der Auffindung frihgeschichtlicher Funde sind die Erdarbeiten einzustellen und das Bayerische Landesamt
for Denkmalpflege, Auienstelle Schwaben der Abteilung Vor- und Frihgeschichte, Klosterberg 8, 86672
Thierhaupten oder die Untere Denkmalschutzbehdrde beim Landratsamt Unterallgéu unverziglich zu ver-
sténdigen.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkméiler der Meldepflicht
gemdf Art. 8 Abs. 1 — 2 BayDSchG unterliegen.

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG:

Wer Bodendenkmdler auffindet, ist verpflichtet, dies unverziiglich der Unteren Denkmalschutzbehérde oder dem Lan-
desamt fir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentimer und der Besitzer des
Grundstiicks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gefihrt haben. Die Anzeige eines
der Verpflichteten befreit die Gbrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund gefihrt haben, aufgrund
eines Arbeitsverhdltnisses feil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:

Die aufgefundenen Gegenstinde und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverdn-
dert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehérde die Gegenstinde vorher freigibt oder die Fortsetzung
der Arbeiten gestattet.
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12.3

Bodenschutz

Der Anteil der Bodenversiegelung soll auf das Notwendigste begrenzt werden. Der Mutterboden ist gemaf3

§ 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schitzen.
Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbeiten anféllt, ist entsprechend der abfall- und boden-
schutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgeméf und schadlos zu entsorgen. Hierber sind Nachweise zu fih-
ren und dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen.

Altlasten: Im Plangebiet sind keine altlastenverdéchtigen Ablagerungsflachen bekannt.

Abfallentsorgung
Soweit Grundsticke nicht unmittelbar an Stralen angrenzen, die von Millfahrzeugen angefahren werden,

sind die Milltonnen aus diesen Grundsticken an die anfahrbare Strafe zur Leerung aufzustellen.

Hinweis der Kreisbrandschutzstelle Mindelheim:

Nach den technischen Regeln des DVGW - Arbeitsblatt W 405 ist in "Allgemeinen Wohngebieten" eine
Loschwasserbereitstellung von mindestens 800 |/min (48 m3/h) Gber einen Zeitraum von zwei Stunden, er-
forderlich. Fir einzelne Nutzungseinheiten, die It. Berechnung die o.g., benétigte Léschwassermenge tber-
schreiten, ist die Léschwassermenge, auf das jeweilige Objekt bezogen, sicher zu stellen. Der Hydrantenab-
stand sollte nach der Fachinformation zur Planung von Léschwasserversorgungseinrichtungen aus Sicht der
Feuerwehr, des LFV Bayern erfolgen (siehe Anlage). Der Abstand zwischen Gebé&udeeingang und Hydrant
sollte zwischen 80 m und maximal 120 m liegen. Es wird empfohlen Uberflurhydranten (DN 80 nach DIN
3222) zu installieren. Im Falle der Verwendung von Unterflurhydranten (DN 80 nach DIN 3221) sind diese
entsprechend zu Beschildern. Die Zufahrtisméglichkeiten fir Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge sind entspre-
chend den Richtlinien "Fléchen fir die Feuerwehr" in Bayern vorzusehen und entsprechend zu kennzeichnen.
(Fachinformation zur Planung von Léschwasserversorgungseinrichtungen:
https://www.lfv-bayern.de/media/filer_public/13/ab/13ab93e5-8381-41b9-bb26-e3d126ef5c96/27-

fachinformation_loeschwasser_hydranten_2013.pdf)

8§ 13 Inkrofttreten

Der Bebauungsplan ,Sudlich der Schule” bestehend aus der Satzung, der Bebauungsplanzeichnung und der Be-
grindung, jeweils in der Fassung vom . .2024, tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.

Pfaffenhausen, den

Thomas Leinauer, Erster Birgermeister

Anlagen:

Schalltechnische Untersuchung, Bericht Nr.: 18.010.1/F vom 30.09.2018, erstellt von Hr. Dipl.-Ing. (FH) Karl Fi-
scher, Tecum GmbH, Heisinger Str. 12, 87437 Kempten

*  Geo- und Umwelttechnischer Bericht, Proj.-Nr. 231196-BE0O0141 vom 24.05.2024, erstellt durch Dr. habil. Sven
Grashey-Jansen von test2safe AG, Buchloe

+  Pflege- und Entwicklungsplan fir die Kompensationsfléchen FI.Nr.n 459, 459/1, 462, 463 (alle Teilflachen), alle

Gemarkung Weilbach, erstellt vom Landschaftsarchitekten und Landschaftsdkologen Helmut Résel, Dipl.-Ing. (Un-

iv), Schmiechen, Stand vom 17.07.2024
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Begrindung

1. Geltungsbereich
Das Plangebiet liegt am sidlichen Ortsrand von Pfaffenhausen zwischen der Rathausstrafie und der Mindelberg-
straf3e, stdlich der Dreifachturnhalle der Volksschule.

Das Plangebiet umfasst Grundstiicke bzw. die Teilfléchen (TF) der Grundsticke mit den FI.-Nm. 573, 573/2,
573/7 und 573/8, alle Gemarkung Pfaffenhausen. Die Abgrenzungen sind auch dem nachfolgenden Lageplan
(Abbildung 1) zu entnehmen.
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Abbildung 1: Lage des Geltungsbereichs, unmafstéblich

2. Veranlassung

Die Markt Pfaffenhausen braucht dringend ein neues Baugebiet, um den dringenden und kurzfristigen Bedarf
der Bevélkerung an Bauplétzen fir die Errichtung von Eigenheimen decken zu kénnen.

Im Gemeindebereich sind fir die stetig hohe Anfrage an Wohnbauplétzen kaum Fléchen zur Entwicklung verfig-
bar. An der gegebenen Stelle kann die Gemeinde in Anbindung an die Ortslage die Entwicklung der Siedlungs-
flache organisch vornehmen.

2.1 Verfahrenshistorie

Urspringlich erfolgte Aufstellung im vereinfachten Verfahren geméf3 § 13b BauGB (Aufstellungsbeschluss am
17.12.2019). Im Verfahrensverlauf wurde die Konformitét mit Europarecht fir derartige Aufstellungsverfahren
verneint, weshalb der Markt sich dazu entschlossen hat, einen Bebauungsplan nach Regelverfahren aufzustellen.
Das Bauleitplanverfahren ,MindelbergstraBe — siidlich der Schule” (Vorentwurfsstand) mit paralleler Anderung
des FNP und das Verfahren zum Bebauungsplan ,Allgemeines Wohngebiet sidlich der Schule” (Entwurfsstand)
wurden zur gegenstdndlichen Planung zusammengelegt und in einem gemeinsamen Entwurf zur Bauleitplanung
,Sudlich der Schule” weitergefihrt.
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Abbildung 2: Entwurf zum WA vom Abbildung 3: Vorentwurf zum MI vom
04.07.2023, unmaBstéblich, gedreht 04.07.2023, unmaBstéblich, genordet

3. Planungsrechtliche Voraussetzungen

3.1 Regionalplan und Landesentwicklungsprogramm

GemdfB § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpléne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Diese Ziele sind im
Landesentwicklungsprogramm Bayern — LEP 2023 — und im Regionalplan der Region Donau-lller (15) dargelegt.
Der Regionalplan liegt noch nicht in einer abschlieBenden Fassung der Gesamtfortschreibung des Regionalplans
Donau-lller vor. Zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses ist der Entwurf zur 2. Anhérung geméf Beschluss der
Verbandsversammlung vom 06.12.2022 aktuell. Das Gebiet liegt nicht auf Hshenricken oder in markanten
Hanglagen. Daher sind aus dem Entwurt insbesondere die Ziele (Z) B IIl 1 (6) und (8) zu beachten. Durch die
organische Arrondierung der Ortslage (siehe RP 15, Begrindung zu Z (6)) und durch die vorgesehene Eingri-
nung der in der Héhenentwicklung zuriickhaltend gestalteten Wohnbauten zur Landschaft (siehe RP 15, Begriin-
dung zu Z (8)) hin wird diesen Zielen jeweils Rechnung getragen. Nach B Il ist der Markt nicht auf die Eigenent-
wicklung beschrénkt.

Das Kleinzentrum Pfaffenhausen liegt laut dem Landesentwicklungsprogramm im sogenannten Allgemeinen
ladndlichen Raum im Unterallgéu. Fir den Markt Pfaffenhausen liegt eine Siedlungsdarstellung vor.

Die Fléchen werden in Anbindung an die bebaute Ortslage an einer Stelle ausgewiesen, die eine zeitnahe Reali-
sierung erlaubt. Innerértliche Flachen sind, wie bereits mit den Fachbehérden beim Landratsamt geklért, kurzfris-
tig nicht aktivierbar. Die entlastende Wirkung des Siedlungsdruckes fir Wohnbau auf die umliegenden, héher-
rangigen Zentren wird wegen der angespannten Wohnbausituation positiv gesehen und ist erforderlich. Der Be-
bauungsplan trifft des Weiteren Festsetzungen zur Wahrung des Ortsbildes und zur Einbindung in die Landschaft.
Insoweit wird das Planungsvorhaben den Belangen der Raumordnung bzw. den Zielen der Regionalplanung
nicht entgegenstehen.

3.2 Flachennutzungsplan

Der Markt Pfaffenhausen verfigt Gber einen wirksamen Fléchennutzungsplan. Die geplanten Flachen sind bisher
als Gemeinbedarfsfléchen sidlich von Fléchen eines Schulsport- bzw. Verkehrsibungsplatzes dargestellt. Der Be-
reich der geplanten Wohn- bzw. Mischbebauung ist als Vorbehaltsfliche Gemeinbedarf dargestellt. Damit ent-
spricht der Flachennutzungsplan nicht der beabsichtigten Ausweisung.
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In der Umgebung liegen weitere Fléchendarstellungen von Gemeinbedarfsnutzungen (Schulen, Kindererzie-
hungseinrichtungen) vor. Die Ortslage von Pfaffenhausen ist im Siiden im Ubrigen von Wohnbauflachendarstel-
lungen geprégt. Vereinzelt liegen Bereiche mit gemischten Nutzungen vor. Die Gewerbeflachendarstellung fur
den Steinmetzbetrieb liegt stédtebaulich ungiinstig unmittelbar an Wohnbaufldchendarstellungen.

Parallel zur Bebauungsplanaufstellung wird daher der Fléchennutzungsplan gedndert (siehe § 8 Abs. 3 BauGB).

23
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Abbildung 4: Ausschnitt FNP des Marktes Pfaffenhausen mit Lage der Bauleitplanung
,Sudlich der Schule”, unmaBstablich

4. Lage und Bestand

4.1 Derzeitige Nutzungsstruktur/ Bestandsaufnahme

Der Geltungsbereich des Plangebietes liegt am siidlichen Rand der Ortslage von Pfaffenhausen. Das Plangebiet
wird, abgesehen von der nérdlichen StraBe mit Parkplétzen, derzeit noch intensiv landwirtschaftlich als Griinland
genutzt.

Die Flachen liegen sidlich der Dreifachturnhalle mit Schulsport-Freianlage (Rasenspielfeld, Hartplatz, 100 m-
Laufbahn), gefolgt von Wohnbebauung des Bebauungsplanes ,Ostlich der Volksschule”. Die StichstraBe von der
Mindelbergstrafie zur Turnhalle ist befestigt und sieht Parkplétze an ihrer Nordseite vor.

Ostlich der Mindelbergstrae befindet sich der Steinmetzbetrieb ,Schlégel Natursteinwerk” (ohne Bebauungs-
plan). Dahinter liegt die Wohnbebauung (WA) des Bebauungsplanes ,Steinefurth”.

Westlich schlieffen zwei Wohnhéuser an; jenseits der Rathausstraie sind weitere Wohnbauten im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes ,Krankenhaus Sud”.

In einem Abstand von Gber 150 m stdlich ist der FuBBballplatz des TSV Pfaffenhausen. Teil der Nutzung sind hier
auch ein Trainingsplatz, das Vereinsheim und ein kleiner Parkplatz.

Die Wohnbebauung der Umgebung besteht vorwiegend aus Héusern mit Satteldachern, die im Stdwesten in ro-
ten Ténen, und im Nordosten oft anthrazitfarben eingedeckt sind. Es herrschen Satteldachbauten vor, wobei am
Oberfeldweg zwei quadratische Walmdachbauten dies durchbrechen. Die Déacher sind teils mit Quergiebeln
(meist angesetzte Garagen), vereinzelt mit stehenden Gauben versehen. Auf den privaten Wohnbauten sind nur
zu ca. 10 % Solaranlagen angebracht, die allesamt an die Dachneigung angepasst sind.

Naturhaushaltliche Belange:

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich unmittelbar keine Baudenkmale, keine Bodendenkmale
und keine amtlich kartierten Biotope. Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurde auch erkannt, dass es keine hier
gegenstdndlichen Zusammenhénge und Erkenntnisse aus dem Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) gibt.

Das Plangebiet weist ein weiches Gelénderelief mit Hohen von ca. 566 m 6NN im Westen bis 562 m GNN im
Osten auf.
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Fir das Gebiet wurde eine Bodenuntersuchung durchgefihrt. Teil der Ergebnislage ist auch, dass der Grund-
wasserflurabstand mit weniger als 5 m niedrig ausfallen kann. Der héchste anzunehmende Bemessungswasser-
stand wird mit ca. 3 m unter Gelénderoberkante angegeben.

4.2 Planungsalternativen

Der Markt Pfaffenhausen hat die gegenstandliche Fléche ausgewdhlt, da im Innenbereich nicht ausreichend Flé-
chen fir die Entwicklung zur Verfiigung stehen. Der Markt ist bemGht, nicht genutztes Potential im Innenbereich
zu aktivieren und betreibt dies als langfristiges Vorhaben. Da jedoch auch kurzfristig Bauplétze fir Wohnungsbau
benstigt werden, hat sich der Markt entschieden, auf diesem Flachenstiick die Entwicklung zusétzlich zur sténdig
betriebenen, aber langsamer verlaufenden Aktivierung der sonstigen Innenbereichspotentiale vorzunehmen.

Mit den ca. 30-35 Bauplétzen kénnen bei ortstypischer Bebauungsweise mehr als 40 neue Haushalte in Pfaffen-
hausen untergebracht werden. Legt man verdichtete Verteilungen zugrunde (Gebéudeverteilung: 40 % mit 1

WE, 40 % mit 2 WE, 10 % Mehrgeschosswohnungsbau), kénnte der Bedarf bereits mit ca. 1,8 ha gedeckt wer-
den.

5. Planung

Die im westlichen Teil vorgesehene Wohnnutzung wird mit einem gemischt genutzten Bereich zum &stlich gelege-
nen Steinmetzbetrieb hin abgestuft. Es liegen bereits langer Interessensbekundungen fir einige Baugrundstiicke
durch Gewerbetreibende mit nicht wesentlich stérenden Gewerbenutzungen vor. Auch ohne diese sieht der
Markt perspektivisch die Méglichkeit im &stlichen Teilbereich geeignete gewerbliche Nutzungen unterzubringen.
Fir Angestellte neu anzusiedelnder Betriebe stinden dann in direkter Nachbarschaft auch Wohnungen zur Verfi -
gung.

5.1 ErschlieBung

5.1.1 Verkehr

Die ErschlieBung des Gebiets erfolgt Gber die Mindelbergstrafie an das értliche Verkehrsnetz und die nérdlich
gelegene Hauptstrafie / Mindelheimer Strale zur B 16. Zur Rathausstrafie und zur Mindelbergstrafie hin wird je-
weils ein Strafienstich gefihrt. Um die Zufahrt zu den privaten Stellplétzen bzw. Garagen in der Gebietsmitte von
Nordosten aus zu gewdhrleisten wurde die Anfahrt dieser Grundstiicke mit einer StichstraBe mit PKW-Wende-
hammer, die auf Anliegerverkehr beschrénkt werden soll, vorgesehen.

Auf den privaten Grinflachen ist, insbesondere bei Pflanzungen und Einfriedungen, auf die Absténde zu Grund-
stiicksgrenzen zu achten. Die stérungsfreie Verrichtung des Winterdienstes und die Sicherheit der Verkehrsteilneh-
mer soll nicht beeintrachtigt werden.

5.1.2 Kanal - Entwésserung

Die ErschlieBung mit Kanal und Wasser wird an das bestehende Ortsnetz angeschlossen bzw. erweitert. Genaue-
re Angaben werden im Zuge der ErschlieBungsplanung vorgenommen.

Bei der Behandlung des Regen-Oberfléchenwassers muss der Versickerung der Vorzug gegeben werden. Nach
der Bodenuntersuchung ist insgesamt mit einer ausreichenden Versickerungseigenschaft des Untergrundes zu
rechnen. Entsprechend missen alle Zufahrten und Wege in wassergebundener Decke — versickerungsféhig —
ausgebildet werden.

Zur Entlastung der Wasserversorgung der Gemeinde und zur Verbesserung des Wasserhaushalts im Gebiet wird
das Auffangen von Dachfléchenwasser vorgeschrieben und zur Brauchwassernutzung empfohlen. Mit Gberschis-
sigem, nicht versickerbarem Oberflachenwasser muss normenkonform umgegangen werden. Der Kanal der Ge-
meinde wird im Trennsystem fir das Plangebiet erweitert. Nach geotechnischer Untersuchung ist die Versicke-
rungsfahigkeit der Untergrundes ausreichend. Sollte auf Grund nicht erwarteter kleinréumiger Unterschiede die
Versickerung auf einem Grundstick nicht méglich sein, kann als Ausnahme ein gedrosselter Anschluss an den
Regenwasserkanal zugelassen werden. Vom Vorhabentréger sind dazu Nachweise vorzulegen Uber das Entwés-
serungskonzept und die Versickerungsmafinahmen (Darstellungen zu Wassermengen, Untergrund, Rigolen, Si-
ckerkasten etc.) vorzulegen. Grundséitzlich ist nicht an den Regenwasserkanal nicht anzuschlieBen. Nur in beson-
deren Ausnahmefdllen (kleinrdumige geologische Unterschiede, die eine anderweitige Bewdltigung der Wasser-
mengen nicht zulassen) kann ein Anschluss zugelassen werden.

5.2 Bauliche Nutzung und Gestaltung

Der westliche Teil des Plangebiets wird als allgemeines Wohngebiet ,WA” gemaf § 4 BauNVO festgesetzt. Diese
Gebietsteile sollen der Wohnnutzung dienen. Um das sicherzustellen werden sonstige Ausnahmen (nach § 4
Abs. 3) generell ausgeschlossen und zusétzlich die allgemein zul@ssigen Nutzungen eingeschrankt. Die unter § 4
Abs. 2 Ziffer 3 genannten Anlagen benétigen regelméfBig gréBere Fléchen, die dann nicht mehr zur Wohnnut-
zung bereitstinden. Ziel ist es, mit diesem Siedlungsfléchenteil dem kurzfristigen Bedarf an Wohnbauplétzen zu
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begegnen. Insbesondere die sonstigen nicht stérenden Gewerbebetriebe sollen im benachbarten Mischgebiets-
teil oder in besser fir Gewerbe ausgelegten Lagen des Ortes unterkommen.

Die vorgeschlagenen Gebéudedarstellungen spiegeln das zugrundeliegende Konzept fir die Bebauung inner-
halb der Baugrenzen und Baulinien wieder. Ziel ist, dass ein insgesamt harmonisches Ortsbild entstehen kann
und auch die nétigen Abstédnde nach der schalltechnischen Untersuchung eingehalten sind. Die Darstellungen
der Haupt- und Garagengebdude verstehen sich beispielhaft und sind daher unverbindlich.

Im Osten wird ein Mischgebiet ,MI” gemaf § 6 BauNVO festgesetzt. Dieser Bereich dient der gleichberechtigten
Einrichtung von gewerblichen Nutzungen und Wohnnutzungen. Dort kénnen auch Teile der im WA nicht zuldssi-
gen Nutzungsarten untergebracht werden.

Vergnigungsstatten (nach § 6 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 BauNVO) wurden generell ausgeschlossen, da diese
Nutzungen im Konflikt zum schulischen Umfeld stehen.

Es ist in allen Teilgebieten Einzelhausbebauung zulé@ssig. Die Bauweisen werden auf der Rechtsgrundlage in
§ 22 Abs. 1 und 2 BauNVO festgesetzt. Gezielt wurden fir Doppelhausbebauungen das Ml und im Wohnbau-
teil nur das WA-1 vorgesehen.

Die Uberbaubare Fléche wird durch Baugrenzen bzw. Baulinien festgelegt. Die Baugrenze darf fir einzelne Ge-
baudeteile wie Gesimse und Dachibersténde bis zu 1,10 m Uberschritten werden. Dies gilt auch fir untergeord-
nete Vorbauten wie Balkone, Kellerlichtschéchte, Treppenstufen, Vordécher und dergleichen, wenn sie insgesamt
nicht mehr als ein Drittel der Breite der Auflenwand des jeweiligen Gebdudes, héchstens jedoch insgesamt ein
Drittel der Gebaudeldnge in Anspruch nehmen; im Ubrigen gilt hier Art. 6 Ziffer 6 der BayBO. Auf Baulinien
(siehe WA-3) hingegen muss gebaut werden.

Fir das MI sind zusétzlich Bereiche fir erdgeschossige Anbauten umgrenzt, die erlauben, Gebdude z.B. durch
Wintergérten oder anderweitige Anbauten iber die Baugrenze nach Westen hinaus um ca. 2 m zu erweitern.
Auch Terrassen im 1. OG sollen dort méglich sein.

Das Maf} der baulichen Nutzung halt sich an die nach § 17 BauNVO vorgeschlagenen Orientierungswerte fir
Mischgebiete, fir den Wohngebietsteil wurden wegen der eher dérflichen Lage zuriickhaltendere Mafle gewdhlt.
Es sind keine rein eingeschossigen Hauptgebéude zuléssig. Das Maf3 der baulichen Nutzung umfasst mindestens
zwei Vollgeschosse (eingeschossige Anbauten und Nebenlagen sind im vorgegeben Rahmen zulé@ssig) und maxi-
mal drei Geschosse.

Die Mafizahlen in § 8.1 der Satzung erlauben die Errichtung von Gebéduden mit Haustypen, die typischerweise
zwei- bzw. dreigeschossige Bauten mit Satteldéchern erlaubt. Eingeschossige Hauptgebdude entsprechen weder
dem Ortsbild, noch werden diese dem Ansatz der Fléchensparsamkeit gerecht. Bungalows und éhnliche einge-
schossige Bauformen fir Wohngebéude sind nicht erwiinscht.

Gegeniber den benachbarten Gebieten mit zuldssigen zwei Vollgeschossen (zzgl. Dachgeschoss, das kein Voll-
geschoss ist, ist zuldssig) ist im gegensténdlichen Plan vorgesehen, dass das 3. Geschoss auch als Vollgeschoss
zuldssig sein soll. Uber dem Obersten zuldssigen Vollgeschoss ist nach planerischem Grundgedanken kein wei-
teres Geschoss mehr auszubilden. Auf Basis der méglichen Festsetzungen des MaBes der baulichen Nutzung
nach § 9 Abs. 1 BauGB und § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO in Verbindung mit érilichen Bauvorschriften ist die Fest-
setzung so zu verstehen, dass Gebédude mit zwei oder drei Geschossen (,mindestens ein Vollgeschoss mit ausge-
pragtem 1. Obergeschoss und héchstens drei Vollgeschosse, wobei Gber dem 2. Obergeschoss kein Geschoss
entstehen darf”) beabsichtigt sind. Gebdude mit vier oberirdischen Geschossebenen sollen nicht entstehen.
Auch um ortsbilduntypische Bauformen zu vermeiden wurde eine Mindestwandhéhe festgesetzt. Insgesamt die-
nen die Festsetzungen nicht zuletzt der flécheneffizienten Wohnraumschaffung. Der dringende Wohnraumbedarf
kann mit gréBeren Gebduden besser gedeckt werden. Bei der Gestaltung der Wohneinheiten ist auf gesunde
Wohnverhdltnisse und méglichst barrierefreie Bauweise zu achten. Ahnliches gilt fur die Mischgebietsbebauung,
wobei hier jedoch der harmonische Gesamteindruck der baulichen Kulisse im Vordergrund steht.

Zur Eingrenzung der Héhenentwicklung der Gebéude wurde aus ortsgestalterischen Griinden durch eine érli-
che Bauvorschrift die Gebéudelénge und die Giebelbreite begrenzt und auch mit Wand- und Firsthéhen die Ge-
schosszahl beschrénkt. Anbauten an das Hauptgebéude, die abgeschleppt unter der Dachfléche des Hauptge-
baudes liegen oder abgesetzte Nebengebdude werden nicht bei der Berechnung der Giebelbreite mit einbezo-
gen.

Flache Décher (bei Garagen und Nebenanlagen) sollen, auch um den Wasserhaushalt des Gebiets zu begiinsti-
gen, méglichst mindestens extensiv begriint werden.

Zur besseren Strukturierung des Gebiets wurden die Maglichkeiten fir die Bebauung der Teilgebiete differenziert
aufgestellt:

Mischgebiet:

An der gut angebundenen Mindelbergstraie werden Baugrundstiicke mit guter Eignung fir gewerbliche Nutzun-
gen ausgewiesen. Nach Sidwesten wurde eine Flache fir erdgeschossige Anbauten abgegrenzt. Diese soll der
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Mindelbergstrale abgewandte Gebéudeteile, wie z.B. Wintergdrten oder vorgeschobene Geschosse mit Terras-
sen ermdglichen, ohne die Gebdude als solche bis unter das Dach breiter in Erscheinung treten lassen zu mus-
sen. Von den westlich anschlieBenden Wohngebéuden wird so immer noch ein Mindestabstand von 12 m gehal-
ten.

Dachbegrinung und Solarenergieanlagen schlieen sich gegenseitig nicht aus. Aus Grinden des Klimaschutzes
werden 30 % der Flache der Hauptdécher verbindlich fir Solarenergieanlagen festgesetzt. Auch die nach Nord-
osten geneigten Dachfléchen eignen sich fir die Strom- oder Wérmeerzeugung aus solarer Strahlungsenergie.
Die Solarflachen missen nicht vollsténdig auf dem Dach liegen - gegebenenfalls kann auch auf die Fassaden-
bereiche ausgewichen werden.

Allgemeines Wohngebiet:

For das Teilgebiet WA-1 sind entweder Einzelhduser mit einer GFZ von 0,7 oder Doppelhéuser mit einer GFZ
von bis zu 1,0 fur zuldssig erklért. Doppelhdusern werden zudem héhere Werte fir Dachneigungen, Wand- und
Firsthdhen zugestanden, um diese flacheneffizientere Gebdudeform zu beginstigen und zu beférdern. Einzel-
hé&user missen die flacheren Dachneigungen einhalten, die auch im WA-2 gelten.

Im Teilgebiet WA-2 wurden zwei Sétze von Werten fir die Einzelhéuser vorgegeben, die entweder flachere Dach-
neigungen mit hoherer Wandhéhe oder die steilere Dachneigungen mit niedrigeren Wandhshen zulassen. Hier
gilt die GFZ von 1,0. Diese stadtebaulichen Werte sind in Abhédngigkeit von der Dachneigung einzuhalten. Es ist
dabei bewusst, dass nicht bei allen Giebelbreiten sémtliche Werte zum Maximum ausgeschépft werden kénnen.

Im WA-3 wurde ein Bebauungskonzept mit Kettenhéusern erarbeitet. Die jeweils drei Wohngebdude werden in

geschlossener Bauweise mit nérdlich angebundenen Garagenbauten vorgeschrieben. Auf diese Weise entsteht

eine zusammenhdngende, flachensparende und kostenginstigere Bebauung, als dies bei freistehenden Einzel-

héusern der Fall wéire. Aus ortsgestalterischen Griinden wurde eine einheitliche Dachneigung fir diese Gebéu-
detypen vorgegeben. Geringfiigige Abweichungen davon sind unschédlich, solange die Dacher der jeweils drei
benachbarten Gebdude einheitlich ausgefihrt sind.

Zur Eingrenzung der Héhenentwicklung der Geb&ude wurden Wand- und Firsthéhe beschrénkt. Insgesamt kann
in der Ortsrandlage eine angemessene Einwohnerdichte fir das Neubaugebiet erreicht werden.

Garagen, Nebenanlagen und Stellplétze:

Nebenanlagen und Stellplétze dirfen auch auBerhalb der durch Baugrenzen festgelegten Bereiche errichtet wer-
den, jedoch nicht in Grunflachen. Im Vorgartenbereich des Wohngebiets sind Nebenanlagen unzuldssig. Dies
bedeutet, dass im Bereich zwischen Strale und der Flucht von Wohngebéude bzw. Garage diese nicht errichtet
werden dirfen. Tonnenhéuschen und dergleichen kénnen ins Wohngebdude bzw. die Garage integriert werden.
Diese Anlagen dirfen die Verkehrsibersicht (z.B. Sichtdreiecke an Kreuzungen) generell nicht behindern und
nicht auf festgesetzten Grinfléchen errichtet werden. Flachdédcher sind zul@ssig, wenn diese begrint werden.

Durch versiegelte Zufahrten sollen pro Grundstiick nicht mehr als 5,50 m entlang der 6ffentlichen Verkehrsfla-
che (Hinterkante Strafle) in Anspruch genommen werden. Dariiber hinausgehende Bereiche sollen unversiegelt,
also versickerungsféhig z.B. mit Rasenpflastersteinen u. dgl. ausgefihrt werden. Der Abstand zur Verkehrsfléche
dient dazu, dass ein Fahrzeug vor der Garage z.B. zum 6ffnen des Garagentores abgestellt werden kann, ohne,
dass der flieBende Verkehr behindert wird. Zudem schafft dies einen gefangen Stellplatz, der zwar nicht auf die
nachzuweisenden Stellplétze anrechenbar ist, jedoch sicherstellt, dass beispielsweise das Fahrzeug eines Besuchs
nicht auf der 6ffentlichen Verkehrsflache abgestellt werden muss. Carports sind baurechtlich als offene Garagen
anzusehen.

Die rechtliche Grundlage fir die Festsetzungen der Gestaltung im Bebauungsplan leitet sich ab aus Artikel 81
BayBO in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB.

5.3 Sichtdreiecke

Sichtdreiecke missen in Héhen von 0,80 m bis 2,50 m von Sichtbehinderungen dauerhaft freigehalten werden.
Stréucher missen entsprechend zuriickgeschnitten werden, B&ume missen einen Kronenansatz dariiber aufwei-
sen.

5.4 Flachenbilanz
Das Plangebiet mit ca. 2,68 ha ha gliedert sich folgendermafen auf (Gberschlégig):

Flachenteil Gesamt Anteil
Bauflachen 2,05 ha 76 %
Ml 0,28 ha
WA 1,77 ha
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Verkehrsfldchen 0,58 ha 22 %
Offil. StraBenverkehrsfléchen 0,4 ha
Geh- und Radwegfléichen / Anliegerstraien 0,06 ha
Offentliche Stellplatzflachen 0,08 ha
Geh- und Radweg (Mindelbergstrafie) 0,04 ha
Grinflachen 0,05 ha 2%
Offtl. Grunfléchen 0,05 ha
Priv. Grinfléchen (Teil des WA) (0,1 ha)
Private Grinflache (Teil des M) (140 m?)
Gesamfflache, neu 2,68 ha 100 %

6. Griinordnung

6.1 Natirliche Grundlagen

Die nicht Gberbauten Flachen im Plangebiet werden derzeit noch intensiv landwirtschaftlich als Grinland ge-
nutzt. Durch anthropogene Uberprégung ist der Bereich von niedriger naturschutzfachlicher Bedeutung; er wirkt
ausgerdumt und es finden sich keine wertvollen Strukturen.

6.2 Begriindung der griinordnerischen Festsetzungen

Der sidliche Rand des Plangebietes wird mit einer privaten Grinfléche zum Anpflanzen von Bdumen und Stréu-
chern gestaltet. Auf den bestehenden Privatgrundsticken wird im Einklang mit den regionalplanerischen Zielen
eine Grinflédche vorgesehen, die das im Flachennutzungsplan dargestellte Eingrinungskonzept fir den Ortsrand
weiterfGhrt.

Die Festsetzungen in den privaten Gérten sollen zur Einbindung in die Umgebung und zur Unterstitzung der
Ortsrandgestaltung beitragen. Insbesondere durch die Pflanzung von Obstbéumen oder Bdumen soll die dorfty-
pische, klima- und artenschutzfreundliche Lebensraumqualitét erhalten bzw. geférdert werden.

Entlang der Planstraflen sind Baumstandorte als StrafBenbegleitbéume vorgesehen. Diese dienen der Definition
des StraBenraumes und bilden griine Achsen im bebauten Bereich. Von den in der Planzeichnung festgesetzten
Baumstandorten kann geringfiigig (3 m) abgewichen werden.

6.3 Private Griinfléichen

Die nicht tberbauten, privaten Grundsticksfléchen sind als Grinfléchen anzulegen und mit heimischen, stand-
ortgerechten B&umen, Stréuchern und Stauden zu bepflanzen und gértnerisch anzulegen. Der dem Straflenraum
der Planstrae zugewandte Bereich ist als halbéffentlicher Bereich entlang der Hinterkante Strafle ohne Einzéu-
nung offen zu gestalten. Steingérten und Folien- bzw. Vlies decken stellen keine gértnerische Gestaltung dar und
sind daher ausgeschlossen.

Fir die Durchgrinung des Baugebietes sollen bevorzugt Obstbédume verwendet werden, wobei auch Halbstam-
me im seitlichen und rickwartigen Gartenbereich geeignet sind, geméf Vorschlagsliste in der Satzung. Bei
Grundsticken mit Pflanzstandorten sind zuerst diese nach dem Schlissel fir B&ume nach Grundstiicksflache zu
besetzen. Im Bereich der Grinfléche am Studrand des Plangebiets sind die hoch wachsenden Gehélze der
Wuchsklasse 1 zur Pflanzung besonders zu empfehlen. Sie dienen als Ortsrandeingrinung der Einbindung ins
Landschaftsbild. Nach AGBGB sind fir Gehélze mit einer Wuchshéhe von Gber 2 m mindestens 4 m Stammab-
stand zu landwirtschaftlichen Nutzflachen einzuhalten.

6.4 Offentliche Grinfléchen

Die &ffentlichen Grinflachen dienen der Einfassung der Verkehrsfléchen und der Wahrung der Handlungsflahig-
keit fUr spétere Ausbauentscheidungen (z.B. zur Erweiterung des Wohngebiets nach Siiden). Zur Bepflanzung
werden extensive Formen empfohlen, z.B. Saatmischungen heimischer Kréuter fir Wildbienen u. dgl. B&ume
sollten nur eingesetzt werden, wenn auf absehbare Zeit keine Umnutzung zu Verkehrsfléchen zu erwarten ist.

6.5 Kompensationskonzept

Da ein Grofiteil der der Gemeinde zur Verfigung stehenden Kompensationsfldchen nach Leitfaden 2003 auf ih-
re Eignung hin geprift wurden, erfolgt die Ermittlung des fir das Projekt bendtigten Kompensationsbedarfs und
des Kompensationsumfangs in Absprache mit der uNb LK Unterallgéu nach altem Verfahren.
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Kompensationsbedarf
Fir die Kompensation ergeben sich folgende Eckdaten (ca.-Werte, gerundet):

Geltungsbereich: 26.800 m2
davon auszugleichen (Flache abzgl. Strafle + Parkplatz Bestand): 24.400 m2
davon Mischgebiet GRZ 0,6 (incl. Verkehrs- und Grinfléchen) 3.200 m2
davon Allgemeines Wohngebiet GRZ 0,35 (incl. Verkehrs- und Grinfléchen) 21.200 m2

Vor Bebauung ist das zu betrachtende Eingriffsgebiet (intensiv genutzte Ackerfléche) in die Kategorie | einzustu-
fen.

Durch die Planung wird im Mischgebiet ein hoher Versiegelungs- und Nutzungsgrad erreicht, so daf3 die geplan-
te Nutzung hier in der Eingriffsschwere dem Typ A zuzuordnen ist. Im Allgemeinen Wohngebiet wird ein mittlerer
Versiegelungs- und Nutzungsgrad erreicht, so daf} die geplante Nutzung hier in der Eingriffsschwere dem Typ B
zuzuordnen ist.

Mischgebiet Kategorie |, Eingriff Typ A entspricht Kompensationsfaktor 0,6

gewdhlter Kompensationsfaktor: + 0,6
Minderung (Ein- und Durchgriinung): - 0,1
somit rechnerisch angewendeter Kompensationsfaktor: + 0,5
Allgemeines Wohngebiet Kategorie |, Eingriff Typ B entspr. Kompensationsfaktor + 0,5
gewdhlter Kompensationsfaktor: + 0,5
Minderung (Ein- und Durchgriinung): - 0,1
somit rechnerisch angewendeter Kompensationsfaktor: + 0,4

Es ergibt sich daraus der folgende rechnerische Kompensationsbedarf, der durch entsprechende Kompensations-
maBnahmen abgegolten werden muf3.: 3.200 m2x 0,5 + 21.200 m2x0,4 = 10.080 m?

Kompensationsumfang
Die Umsetzung Kompensationsbedarf (10.080 m2) erfolgt auf:
Gemarkung Weilbach

FI.Nr. 459 (Teilflache): 3.865 m2
FI.Nr. 459/1 (Teilfléche): 4.369 m?2
FI.Nr. 462 (Teilfléiche): 1.230 m2x 0,5 = 615 m?2

FI.Nr. 463 (Teilfléiche): 2.462 m2x 0,5 = 1.231m?

Die Gestaltung/ Pflege erfolgt gem. Pflege- und Entwicklungsplan, auf den zu Detailfragen verwiesen wird.

Der Pflege- und Entwicklungsplan fir den Bebauungsplan ,Sidlich der Schule” und die Bearbeitung der Ein-
griffs- und Ausgleichsbilanzierung wurde durch den Landschaftsarchitekten und Landschaftsékologen Helmut R&-
sel, Dipl.-Ing. (Univ), Schmiechen, erstellt und liegt als Bestandteil der Satzung dieser bei.

6.6 Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB

GemaB § 2 Abs. 4 BauGB muss fur die Bauleitplanung ein Umweltbericht erstellt werden. In diesem erfolgt eine
Bestandserfassung und Bestandsbewertung der umweltrelevanten Schutzgiter, die Darstellung der Ziele des Um-
weltschutzes und eine Prognose Uber die Auswirkungen der Planung.

Fir den Bebauungsplan und die Anderung des Fléachennutzungsplanes werden diese Auswirkungen gemeinsam

Uberprift und in der gemeinsamen Dokumentation als Umweltbericht festgehalten und beiden Planungen beige-
fogt.

7. Immissionsschutz, Umweltgestaltung

7.1 Immissionsschutz

7.1.1 Immissionen - Landwirtschaft

Das Plangebiet liegt in einer Uberwiegend léndlich geprégten Region, daher wird unter ,Hinweise” im Besonde-
ren auf die landwirtschaftlichen Emissionen hingewiesen, die als unvermeidlich gelten und deshalb einschlieBlich
dem Viehtrieb und dem landwirtschaftlichen Verkehr geduldet werden missen. Dies betrifft unter Anderem, aber
nicht ausschlieBlich, auch Larm- und Geruchsemissionen.

7.1.2 Immissionen - Nachbarnutzungen

Zur Immissionslage im Bereich wurde eine Schalltechnische Untersuchung durch das Biro Tecum erstellt.

Im Osten liegt ein Gewerbebetrieb mit nicht unwesentlichen Larmemissionen. In der Nahe ist mit erhéhter Lérm-
belastung zu rechnen, weshalb dort geeignete gewerbliche Nutzungen bzw. bauliche / architektonische Maf3-
nahmen getroffen werden missen, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhélinisses zu schaffen. Die Absténde durch
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Wohn- und Mischgebiet sind ausreichend, dass auflerhalb der markierten Fléchen die gesunden Wohn- und Ar-
beitsverhdltnisse bei ordnungsgemaBem Betrieb des Gewerbes keine Uberschreitungen der Orientierungswerte
zu erwarten sind.

Nérdlich der FI.-Nr. 573 liegt die FI.-Nr. 573/2 mit Parkplétzen fir die darauf anschlieBende Mehrzweckhalle.
Bei néchtlichen Veranstaltungen kénnen Uberschreitungen der Orientierungswerte fir allgemeine Wohngebiete
nicht ausgeschlossen werden. Dies rijhrt in erster Linie aus den Einsteigevorgéngen (Turschlussgerdusche) und
Fahrbewegungen bei Veranstaltungsende her.

Die Bebauung im WA-1 muss daher im Kontext der Nutzungen der Mehrzweckhalle gesehen werden. Ist sicher-
gestellt, dass im Regelbetrieb keine Veranstaltungen bis in die Nacht hinein stattfinden, kénnen die Gebéude re-
guldr errichtet werden. Andernfalls sind geeignete bauliche MaBBnahmen zum Schutz gegen die Lérmemissionen
vorzusehen. Auch hier sind, insbesondere nachts, gesunde Wohnverhéltnisse einzuhalten. Dies ist dann auf der
Eingabeebene bezogen auf das konkrete Vorhaben und die tatséichlichen Verhéltnisse nachzuweisen.

Es liegen keine Hinweise darauf vor, dass die Mindelbergstrafie fir das Mischgebiet Verkehrsmengen aufweist,
die hinsichtlich der Immissionen signifikant wéren.

7.2 Abfallvermeidung, Abfallverwertung, Abfallentsorgung

Im Markt Pfaffenhausen steht ein Wertstoffhof zur Verfigung. An diesem kénnen gebrauchte Verkaufsverpackun-
gen entsprechend den geltenden Annahmekriterien angeliefert werden. Fir die Stichstrafie ist lediglich eine
PKW-Wendeflachen vorgesehen. Abfallbehélter nicht anfahrbarer Grundstiicke (zentrale Stichstrafie) missen an
den Abholtagen an der néchsten durchfahrbaren Strafie abgestellt werden.

7.3 Altlasten / Bodenschutz

Altlasten:
Nach dem derzeitigen Planungsstand befinden sich im Plangebiet keine altlastverdéchtigen Ablagerungen.

Schutzgut Boden:

Die Versiegelung des Bodens ist gering zu halten. Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbeiten
anfdllt, ist entsprechend der Abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgeméf und schadlos zu
entsorgen. Hieriber sind Nachweise zu fohren und dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen.

8. Technische Infrastruktur, ErschlieBung

8.1 Straf3en / Verkehr

Von der Mindelbergstrafie aus wird eine Planstrafe als Ringfihrung durch das Gebiet gelegt. Mit der bestehen-
den Verkehrsflache auf der FI.-Nr. 573/2 und einer mittig als AnliegerstraBe geplanten StraBBenanlage sind alle
Grundsticke erschlossen. An der Mindelbergstrafie soll ortsauswdrts ein Rad- bzw. FuBBweg ergéinzt werden. Die
Verkehrsflachen werden so dimensioniert, dass fir die verschiedenen Sparten geniigend Raum bleiben wird.

8.2 Wasserwirtschaft

Die Mindel und der Rettenbach liegen weit ab des Geltungsbereiches. Das Plangebiet liegt nicht in einem fest-
gesetzten Uberschwemmungsbereich. Wassersensible Bereiche sind im Plangebiet nicht kartiert. Der Grundwas-
serflurabstand kann unter 3 m ausfallen.

Die anfallenden hauslichen Abwésser sind an die Kanalisation und an die Kléranlage Pfaffenhausen anzuschlie-
Ben. Néheres ergibt sich durch die ErschlieBungsplanung.

Bauwasserhaltungen im Plangebiet stellen eine Gewdésserbenutzung dar und bedirfen daher einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis. Diese ist rechtzeitig vor Beginn der Bauwasserhaltung beim Landratsamt Unterallgéu (2-fach) zu
beantragen.

Die Wasserversorgung einschlieBlich der Léschwasserbereitstellung Gber Hydrant erfolgt durch den Markt Pfaf-
fenhausen. Die Trinkwasserversorgung ist sichergestellt.

Das Oberléchenwasser soll grundsétzlich an Ort und Stelle — soweit grundwasserunschédlich — Gber die belebte
Oberbodenzone zur Versickerung gebracht werden, soweit es die Bodenverhdlinisse zulassen. Mit Einreichung
der Bauvorlagen hat der Bauherr gegeniber dem Markt Pfaffenhausen den Nachweis Gber die Versickerung von
Niederschlagswasser auf dem Baugrundstiick zu erbringen; in Ausnahmeféllen kann der Uberlauf in den Regen-
wasserkanal eingeleitet werden. Es ist zu beachten, dass der natirliche Ablauf wild abflieBenden Wassers nicht
zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstiickes verstérkt oder auf andere Weise veréndert werden darf. Hin-
sichtlich der immer stérker auftretenden Uberflutungsrisiken wird auf die einschldgigen Merkblétter (DWA-M
119, 553 und das DWA-Themenheft T1/2013 verwiesen.

Zur Regenwassernutzung werden Zisternen vorgeschrieben.
Hinweis: Die héusliche Nutzung von Regenwasser muss beim Markt Pfaffenhausen beantragt werden.
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Hinweise zur Niederschlagswasserbewirtschaftung des Wasserwirtschaftsamtes:

,Das auf Sffentlichen und privaten Fléche anfallende Niederschlagswasser soll vor Ort versickert werden. Bei der Ver-
sickerung bitten wir zu beachten, dass die Niederschlagswassereinleitung vorrangig fldchenhat? iber die belebte Bo-
denzone zu erfolgen hat und einer punktuellen Versickerung (z.B. Gber Sickerschéchte) nur noch in begrindefen Aus-
nahmefdllen (geologische Untergrundverhdltnisse, Baugrundgutachten) zugestimmt werden kann.

Bei der Versickerung sind die Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung NWreiV] die Techni-
schen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltern Niederschlagswasser in das Grundwasser TRENGW, das
DWA Merkblatt M 153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser” und die DWA Arbeitsbldtter A
138" Planung, Bau und Beftrieb von Anlagen. zur Versickerung von Niederschlagswasser” und A 117 ,Bemessung von
Regenriickhalterdumen” zu berdcksichtigen.

Sofern die Einleitungen nicht unter die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung fallen, sind fir die Versickerung
des Niederschlagswassers beim Landratsamt Unterallgéu priffihige Planunterlagen nach der WPBV (3-fach) mit ei-
nem Antrag auf Erfeilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis einzureichen. ”

8.3 Stromversorgung / Telekommunikation

Die direkte Stromversorgung erfolgt Gber Erweiterungen des bestehenden Versorgungsnetzes.
Die Versorgungsunternehmen wurden am Verfahren beteiligt.
Vodafone GmbH, Unterféhring:

LSollte eine Umverlequng oder Baufeldfreimachung unserer Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, bendti-
gen wir mindestens drei Monate vor Baubeginn Ihren Aufirag an TDR-S-Bayern.de@vodafone.com, um eine Planung
und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchfihren zu kénnen. ”

Kontakt Neubaugebiete: Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH, Neubaugebiete KMU, Sidwestoark 15,
90449 Nirnberg, Neubaugebiete.de@vodafone.com)

LEW Verteilnetz GmbH, Buchloe:

Allgemeiner Hinweis

Bei jeder Annéiherung an unsere Versorgungseinrichtungen sind wegen der damit verbundenen Lebensgefahr die Un-
fallverhitungsvorschrifien fir elektrische Anlagen und Betriebsmittel DGUV (BGV A3) der Berufsgenossenschaft Ener-
gie Textil Elektro einzuhalfen. Vor Beginn der Grabarbeiten muss durch die Baufirma eine entsprechende Kabelaus-
kunftt eingeholt werden. Wir bitten zu gegebener Zeit mit unserer Betriebsstelle Buchloe Kontakt aufzunehmen.
Betriebsstelle Buchloe (Bahnhofstralle 13, 86807 Buchloe); Ansprechpariner: Betriebsstellenleiter Herr Hubert Schlee,
Tel. 08241/5002-386 / E-Mail: hubert.schlee@lew-verteilnetz.de

Eine detaillierte Kabelauskunft kann auch online unter hitps.//gecportal.lvn.de/apak/ abgerufen werden.

Deutsche Telekom, Kempten:

Sollten Sie im Rahmen dieses Verfahrens Lagepldne unserer Telekommunikationsanlagen bendtigen, kénnen dliese
angetordert werden bei:

E-Mail: Planauskuntt. Sued@telekom.de / Fax: +49 391 580213737 / Telefon: +49 251 788777701

Die Verlegung neuver Telekommunikationslinien zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur
im und auBerhalb des Plangebiets bleibt einer Priifung vorbehalten. Damit eine koordinierte Erschliefflung des Gebie-
tes erfolgen kann, sind wir auf Informationen Gber den Ablauf aller MaBnahmen angewiesen. Bitte setzen Sie sich
deshalb so friih wie méglich, jedoch mindestens 4 Monate vor Baubeginn, in Verbindung mit:

Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Sid, PTI 23 (Gablinger Straffe 2, D-86368 Gersthofen)
Diese Adresse bitte wir auch fir Anschreiben beziiglich Einladungen zu Spartenterminen zu verwenden.

9. Kartengrundlage

Es wurde die vom Markt Pfaffenhausen zur Verfiigung gestellte amtliche digitale Flurkarte verwendet.

Aufgestellt
Kaufbeuren, Markt Pfaffenhausen, den
Thomas Haag, Architekt | Stadtplaner Thomas Leinauer, Erster Birgermeister
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	§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
	§ 2 Bestandteile der Satzung
	§ 3 Art der baulichen Nutzung
	3.1 Das Bauland im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird teil als allgemeines Wohngebiet WA, gemäß § 4 BauNVO, unterteilt in die Teilgebiete WA-1, WA-2 und WA-3, teils als Mischgebiet MI, gemäß § 6 BauNVO festgesetzt.
	3.2 Für den Teilbereich des Allgemeinen Wohngebiets gilt:
	3.2.1 Unter Hinweis auf § 1 Abs. 5 BauNVO wird bestimmt, dass die nach § 4 Abs. 2 Ziffer 3 genannten Anlagen (für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) nicht zulässig sind.
	3.2.2 Unter Hinweis auf § 1 Abs. 6 BauNVO wird bestimmt, dass Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltung, Gartenbaubetriebe und Tankstellen gemäß § 4 Abs. 3 Ziffer 1, 2, 3, 4 und 5 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden.
	3.3 Für den Teilbereich des Mischgebiets gilt:
	3.3.1 Ausgeschlossen sind die nach § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauGB genannten Vergnügungsstätten.
	3.3.2 Die nach § 6 Abs. 3 BauNVO möglichen Ausnahmen werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
	3.3.3 Einzelhandelsbetriebe und Geschäfte zum Verkauf von Waren sind nicht zulässig. Dies gilt nicht für werkstattgebundenen Verkauf von Handwerks- und Gewerbebetrieben, soweit sie eine deutliche Unterordnung des Betriebes darstellen.

	§ 4 Maß der baulichen Nutzung
	4.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahlen, Geschossflächenzahlen, die Zahl der Vollgeschosse und die Höhe der baulichen Anlagen bestimmt, siehe Tabelle in § 8.1 dieser Satzung. Die Regelung des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf angewandt werden.
	4.2 Es sind für Wohngebäude mindestens zwei Vollgeschosse vorgeschrieben.
	4.3 Die Wandhöhe für Wohngebäude beträgt mindestens 4,00 m.
	4.3.1 Es gilt WA: GRZ = 0,35 MI: GRZ = 0,6
	4.3.2 Es gilt im WA-1 für Einzelhäuser und im WA-3 eine GFZ von 0,7.
	4.3.3 Es gilt im WA-1 für Doppelhäuser und im WA-2 eine GFZ von 1,0.
	4.3.4 Es gilt im MI eine GFZ von 1,2.

	§ 5 Bauweise/ Stellung der Gebäude/ Grundstücksgröße
	5.1 Im WA-1 und WA-2 sowie im MI gilt die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO. Im Teilgebiet WA-3 gilt die geschlossene Bauweise gemäß § 22 Abs. 3 BauNVO..
	5.2 Einzelhäuser sind zulässig. Im WA-1 und MI sind auch Doppelhäuser zulässig.
	5.3 Die überbaubare Fläche wird durch Baugrenzen und Baulinien bestimmt. Überschreitungen (§ 31 Abs. 1 BauGB): Gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO kann als Ausnahme die Überschreitung der Baugrenze um bis zu 1,50 m für einzelne Gebäudeteile wie beispielsweise Gesimse und Dachüberstände zugelassen werden. Dies gilt auch für untergeordnete Vorbauten wie Balkone, Kellerlichtschächte, Treppenstufen, Vordächer und dergleichen, wenn sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der Außenwand des jeweiligen Gebäudes, in Anspruch nehmen; im Übrigen gilt hier Art. 6 Ziffer 6 der BayBO.
	5.4 Baugrundstücke müssen mindestens 500 m² groß sein, im WA-3 mindestens 340 m², bei einer Doppelhaushälfte (WA-1) mindestens 250 m².
	5.5 In Wohngebäuden sind je Einzelhaus und je Doppelhaushälfte maximal zwei Wohneinheiten zulässig.

	§ 6 Garagen / Stellplätze / Nebenanlagen
	6.1 Garagen dürfen nur innerhalb der durch Baugrenzen oder durch die rote Strichlinie nach 15.3 PlanZV umfassten überbaubaren Fläche errichtet werden. Diese müssen von der öffentlichen Verkehrsfläche einen Abstand von min. 6,00 m bei senkrechter Zufahrt und einen seitlichen Abstand von min. 1 m einhalten.
	6.2 Nebenanlagen und Stellplätze dürfen auch außerhalb der durch Baugrenzen festgelegten Bereiche errichtet werden, jedoch nicht auf festgesetzten Grünflächen. Sie dürfen die Verkehrsübersicht nicht behindern und müssen einen seitlichen Abstand von min. 1 m zu Verkehrsflächen einhalten.
	6.2.1 Im WA sind Nebenanlagen außerhalb der überbaubaren Flächen im Vorgartenbereich (Bereich zwischen Hinterkante Straße und Haus- bzw. Garagenfront) unzulässig. Zu Grundstücksgrenzen müssen diese mindestens 3 m Abstand halten. Deren maximale Höhe beträgt 3,50 m.
	6.3 Die OK FFB Garage darf nicht höher sein als die mittlere Höhe der Erschließungsstraße im Zufahrtsbereich zuzüglich 0,40 m. Die maximale Firsthöhe von Grenzgaragen beträgt 5 m.
	6.4 Für Garagen und Nebenanlagen sind Sattel-, Walm-, Pult- oder auch Flachdächer zulässig. Flache Dächer (0° - 15° Dachneigung) sind mindestens mit einem Anteil von 60 % der Dachflächen - ausgenommen Flächen für technische Dachaufbauten und Solarenergieanlagen - bei einer Substratschicht von mindestens 8 cm mit Gräsern und Wildkräutern zu bepflanzen und so zu unterhalten.
	6.5 Grenzgaragen entlang einer gemeinsamen Grenze sind einheitlich zu gestalten, mindestens in gleicher Traufhöhe und Dachneigung. Die maximale Firsthöhe von Grenzgaragen beträgt 5 m.
	6.6 Je Einzelhaus bzw. Doppelhaushälfte ist mindestens ein Stellplatz je Wohneinheit in einer Garage nachzuweisen.
	6.7 Für die Anzahl der erforderlich nachzuweisenden Stellplätze gilt die Stellplatzsatzung des Marktes Pfaffenhausen.
	6.8 Im Übrigen sind Garagen, Carports und Stellplätze entsprechend der vom Markt Pfaffenhausen erlassenen Stellplatzsatzung in der jeweils gültigen Fassung zu errichten.

	§ 7 Grünordnung
	7.1 Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke sind in landschaftsgerechter Art und Weise mit heimischen Gehölzen zu bepflanzen, zu begrünen und zu unterhalten. Großflächige (über 5 m²) Steinlegungen, die keine Verkehrsflächen sind, oder Bedeckungen mit Vlies sind unzulässig. Hinweis: Der Pflanzabstand zu den Nachbargrundstücken richtet sich nach den Artikeln 47 bis 50 AGBGB.
	7.2 Auf den Baugrundstücken sind pro angefangener 250 m² Grundstücksfläche ein Baum gemäß der nachfolgenden Pflanzliste oder zwei Obstbäume (heimische Arten) zu pflanzen. Zu Nachbargrundstücken ist ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten.
	7.3 Am Südrand des Geltungsbereiches sind Grünflächen mit Pflanzbindung zur Ortsrandeingrünung festgesetzt. Diese Flächen sind gemäß Planzeichnung mit Gehölzen der Pflanzliste als freie Hecke aus Sträuchern (min. 2 Sträucher je Laufmeter) zu gestalten und mit Bäumen der Pflanzliste zu überstellen. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist untersagt.
	7.4 Entlang der Planstraßen sind Pflanzstandorte für das Pflanzen von Bäumen in der Planzeichnung dargestellt. An den Standorten besteht Pflanzbindung, es kann jedoch um bis zu 3 m von den festgesetzten Standorten abgewichen werden.
	7.5 Die Pflanzbindung für diese Straßenbegleitbäume darf im MI im Bereich zwischen Hausfront und öffentlicher Verkehrsfläche auf dem jeweiligen Baugrundstück vom Pflanzort nach Planzeichnung abweichen.
	7.6 Die Anpflanzung der privaten Grünflächen hat spätestens zwei Jahre nach Baubeginnanzeige zu erfolgen. Hinweis: Dem Baugesuch ist ein Freiflächengestaltungsplan mit Bepflanzungsdarstellung beizugeben.
	7.7 Für die vorgenannten Eingrünungsmaßnahmen kann aus der nachfolgenden Pflanzliste ausgewählt werden. Das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG – „*“) ist zu beachten.
	7.8 Eingriff und Kompensation:
	7.8.1 Mischgebiet: Kategorie I, Eingriff Typ A, Kompensationsfaktor 0,5 Allgemeines Wohngebiet: Kategorie I, Eingriff Typ B, Kompensationsfaktor 0,4 Kompensationsbedarf: 3.200 m² x 0,5 + 21.200 m² x 0,4 = 10.080 m²
	7.8.2 Die Maßnahmen werden auf den externen Flächen Fl.Nr.n 459, 459/1, 462 und 463, alle Teilflächen, alle Gemarkung Weilbach erbracht. Die Gestaltung / Pflege erfolgt gem. Pflege- und Entwicklungsplan, der Bestandteil des Bebauungsplanes ist. Entwicklungsziel: Extensivgrünland mit Seigen und einzelnen Großgehölzen im Uferbereich.

	§ 8 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen/ Gestaltung der Gebäude/ Maß der Baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 4 BauGB und Art. 81 BayBO)
	8.1 Für das Allgemeine Wohngebiet (WA) werden nachfolgende Bestimmungen getroffen:
	8.2 Höhenlage: Die Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss (OK FFB EG) darf bei allen Grundstücken maximal 0,40 m über der Oberkante der Fahrbahnbegrenzung (= Hinterkante Straße) des dem Baugrundstück vorgelagerten Straßenabschnitts im Eingangsbereich liegen. MI: mit Bezug auf Mindelbergstraße WA: mit Bezug auf die Planstraße Ausnahme: Bei den Bauten auf 573/7 und 573/8 kann auch die Rathausstraße als Bezug zugelassen werden
	8.3 Dachgestaltung
	8.3.1 Es sind für Hauptgebäude nur Satteldächer zulässig. Die Dachseiten sind symmetrisch, also gleichschenkelig mit mittigem First und ohne Versprung, auszubilden. Abschleppungen über Garagen oder am Hauptgebäude errichtete Nebenanlagen sind zulässig.
	8.3.2 Für die Dachaufbauten gilt: Dachaufbauten, wie Widerkehr, Zwerchgiebel und Giebelgauben, sind nur ab Dachneigungen von 31° und mehr zulässig. Direkt an der Mindelbergstraße sind Dachaufbauten auf der dieser Straße zugewandten Seite unzulässig. Je Dacheinheit ist nur eine dieser Typen zulässig. Die Dachneigung der Aufbauten darf um maximal 4° von der des Hauptgebäudes abweichen. Die Dachaufbauten dürfen je Seite nicht breiter als die halbe Länge des Gebäudeteils sein und müssen min. 1,50 m von der Giebelseite zurückweichen. Der First der Dachaufbauten muss mindestens 0,50 m unter dem First des Hauptdaches liegen.
	8.3.3 Farben für die Dachdeckung: Die Dacheindeckung hat einheitlich und mit kleinteiligen Dachplatten in naturziegelroter bis brauner Farbe oder anthrazitfarben zu erfolgen. Grelle Töne sind nicht zulässig. Unabhängig von den o. g. Vorschriften sind Farben zulässig, die für Solarenergieanlagen üblich bzw. erforderlich sind. Dachbegrünung ist zulässig.
	8.3.4 Das Dachflächenwasser ist aufzufangen und zur Brauchwassernutzung bereitzustellen. Hierfür sind mindestens 4 m³ Auffangvolumen je Baugrundstück vorzusehen. Der Anschluss an den gemeindlichen Regenwasserkanal ist ausgeschlossen. Ausnahme (§ 31 Abs. 2 Ziff. 3 BauGB): In begründeten Einzelfällen (Nachweis, dass die Bewältigung technisch nicht auf dem eigenen Grundstück realisierbar ist) kann die gedrosselte Ableitung in den Regenwasserkanal zugelassen werden.
	8.3.5 Solarenergieanlagen sind nur parallel und im Abstand von max. 0,15 m (gemessen von Oberkante Anlage zur Dachhaut bzw. zur Fassade außen) zulässig. Sie dürfen die Gesamthöhe des zur Anbringung der Anlage verwendeten Gebäudeteils nicht überschreiten und nicht höher als der Dachfirst sein.
	8.3.6 Für gewerbliche Gebäude sind auf mindestens 30 % der Dachflächen Solarenergieanlagen vorgeschrieben.
	8.4 Fassaden: Außenwände sind in herkömmlicher handwerklicher Art glatt zu verputzen. Hierbei sind nur Kalk- oder Mineralfarben in gebrochenen weißen oder in sandigen Tönen zulässig. Alternativ können Holzverkleidungen angebracht werden. Der Anstrich von hölzerner Fassadenverkleidung hat naturfarben (Grau- bis Braunschattierungen) zu erfolgen, wobei naturbelassenes Holz zulässig ist. Fassadenbegrünung ist zulässig. Unabhängig von den o. g. Vorschriften sind bis zu 50 % der gesamten Fassaden des jeweiligen Gebäudes in Farben zulässig, die für Solarenergieanlagen üblich bzw. erforderlich sind.
	8.5 Balkone sind in Konstruktion und Material auf die Art des Gebäudes abzustimmen und sind maßstäblich und unauffällig in die Fassaden einzufügen.
	8.6 Erker, Dachterrassen und negative Dacheinschnitte sind unzulässig.
	8.6.1 Innerhalb der dafür in der Planzeichnung vorgesehenen Umgrenzung sind auch erdgeschossige Anbauten an das Hauptgebäude zulässig. Für erdgeschossige Anbauten in diesen Bereichen ist auch ein Flachdach oder Terrassennutzung zulässig.
	8.7 Keller sind wasserdicht und auftriebssicher auszuführen. Wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei Baugruben Grundwasser aufgeschlossen wird, ist vor den Aushubarbeiten bei den Wasserrechtsbehörden eine Maßnahmenabstimmung vorzunehmen und ggf. eine Erlaubnis einzuholen.
	8.8 Örtliche Bauvorschriften zur Gestaltung: Die Giebelbreite der Hauptgebäude darf 13,00 m nicht überschreiten. Abgeschleppte oder angesetzte, erdgeschossige Nebengebäude und Wintergärten werden hier nicht mit einbezogen. Der Dachüberstand beträgt an den Giebel- und Traufseiten 0,10 – 1,10 m. Für Garagen und Nebengebäude gilt kein Mindestüberstand. Es sind maximal drei (überirdische) Geschosse zulässig.
	8.8.1 Die Baukörper sind über einem rechteckigen Grundriss zu entwickeln. Im WA-1 und WA-2 sowie im MI gilt für Einzelhäuser: Die Traufseite muss min. 15 % länger sein als die Giebelseite. Der First darf nicht über die kürzere Seite des Gebäudes verlaufen.
	8.8.2 Bei aneinandergebauten Garagen und bei Doppelhäusern sind Fassadengestaltung, Dachform- und -neigung einander anzupassen.
	8.9 Es gelten die Bestimmungen für Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO.

	§ 9 Einfriedungen/ Freiflächengestaltung
	9.1 Die Höhe der Einfriedungen und Hecken zu öffentlichen Verkehrsflächen wird auf maximal 1,00 m begrenzt; es sind Holz- und Metallzäune zulässig, wobei Maschendraht nur zwischen den Baugrundstücken zulässig ist. Sockel sind nur zu öffentlichen Verkehrsflächen bis maximal 0,30 m Höhe und nicht durchlaufend zulässig. Türen und Tore sind in Material und Bauart auf das Zaunbild abzustimmen. Stacheldraht, Kunststoffzäune und Gabionen sind unzulässig. Alle Einfriedungen müssen für Kleintiere durchgängig sein (mindestens abschnittsweise 0,15 m Bodenfreiheit).
	9.2 Garageneinfahrten dürfen pro Grundstück auf höchstens 5,50 m Breite (Hinterkante Straße) versiegelt sein und bis zu einer Tiefe von 6,00 m nicht eingefriedet werden. Das anfallende Oberflächenwasser darf nicht auf öffentliche Verkehrsflächen abgeleitet und muss auf dem eigenen Grundstück bewältigt werden.
	9.3 Stellplätze sind wassergebunden oder mit fugenbildendem Pflaster herzustellen. Auf die Befestigung von Hof- und Parkflächen, z.B. mittels durchgehenden Asphaltbelags, ist möglichst zu verzichten. Für diese Flächen ist eine Befestigung bzw. Gestaltung mit ausreichender Wasserdurchlässigkeit (z.B. humus- oder rasenverfugtes Pflaster, Schotterrasen, ggf. auch sandgeschlämmte Kiesdecke oder eine Kombination verschiedener Befestigungsarten) zu wählen.
	9.4 Veränderungen der Geländeoberfläche sind nur in dem zur Errichtung der Gebäude erforderlichen Maß zulässig oder nur insoweit, als dies für die Andienung an eine betrieblich erforderliche Rampe von bis max. 1,25 m. Abgrabungen zum Zweck der auch nur teilweisen Freilegung des Kellergeschosses dürfen nicht vorgenommen werden. Das natürliche Gelände ist weitestgehend zu erhalten und darf nur in dem zur Durchführung des Bauvorhabens erforderlichen Maß geändert werden. Das Gelände darf nicht über das Niveau der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche angeschüttet werden. Höhendifferenzen sind durch natürliche Geländeverzüge und Böschungen (max. 1:3) innerhalb des jeweils eigenen Grundstücks auszugleichen; dies ist dann in entsprechenden Geländequerschnitten mit dem Baugesuch nachzuweisen und darzustellen. Grundsätzlich ist eine Abstimmung mit dem jeweiligen Nachbarn anzustreben. Bei den notwendigen Erdarbeiten ist der Sicherung des Oberbodens besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Gemäß § 202 BauGB ist der Oberboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.

	§ 10 Immissionsschutz
	10.1 Es ist nur die Errichtung von Luftwärmepumpen zulässig, die folgende Mindestabstände zu dem nächsten Wohngebäude einhalten:
	10.2 Basierend auf der schalltechnischen Untersuchung wurden durch Planzeichen Bereiche definiert, in denen Wohnnutzung unzulässig ist, solange Regelbetrieb nach 22:00 Uhr in der Sporthalle stattfindet.
	10.2.1 Im Bereich der Umgrenzung von Flächen mit Festsetzungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen für Schall (Isophonenbereich > 55 dB(A)) sind Wohnnutzungen nur zulässig, wenn z.B. durch architektonische Selbsthilfe oder technische Maßnahmen nachgewiesen ist, dass in Räumen mit schutzbedürftigen Nutzungen (Kinderzimmer, Ruheräume, etc.) tags und nachts gesunde Wohnverhältnisse sichergestellt werden können.
	10.2.2 Wohnnutzung innerhalb der blau schraffierten Flächen kann dennoch zugelassen werden, sofern ein Nachweis erfolgt, dass durch bauliche (Loggien, durchgehende Laubengangerschließung, Prallscheibe, etc.) oder organisatorische Maßnahmen (z.B. Raumanordnung und architektonische Selbsthilfe) gesunde Wohnverhältnisse auch nachts sichergestellt sind bzw. keine schutzbedürftigen Räume mit notwendiger Lüftung an den nach Norden ausgerichteten, exponierten Fassadenteilen liegen.

	§ 11 Werbeanlagen
	11.1 Generell dürfen Werbeanlagen durch Größe und Gestaltung nicht aufdringlich wirken oder das Orts- und Landschaftsbild stören und sie dürfen die Verkehrssicherheit auf den angrenzenden Straßen nicht beeinträchtigen. Auffallende Leuchtfarben dürfen nur untergeordnet Verwendung finden.
	11.2 Beleuchtung von Werbeanlagen oder leuchtende Werbung sind unzulässig.
	11.3 Werbeanlagen sind als Werbeschild nur an Hauswänden am Ort der Leistung zulässig. Im WA gilt: je Beworbenem ist nur ein Schild mit max. 30 cm x 40 cm zulässig.

	§ 12 Hinweise und Empfehlungen
	12.1 Landwirtschaftliche Emissionen Die Erwerber oder Besitzer des Grundstücks haben die landwirtschaftlichen Emissionen (Lärm-, Geruch- und Staubeinwirkung) aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und Bearbeitung benachbarter Flächen entschädigungslos hinzunehmen. Dazu gehören auch der Viehtrieb und der Verkehr mit landwirtschaftlichen Maschinen. Diese Emissionen sind unvermeidlich und müssen gemäß § 906 BGB hingenommen werden
	12.2 Denkmalpflege Bei der Auffindung frühgeschichtlicher Funde sind die Erdarbeiten einzustellen und das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Außenstelle Schwaben der Abteilung Vor- und Frühgeschichte, Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten oder die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt Unterallgäu unverzüglich zu verständigen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht gemäß Art. 8 Abs. 1 – 2 BayDSchG unterliegen.
	12.3 Bodenschutz Der Anteil der Bodenversiegelung soll auf das Notwendigste begrenzt werden. Der Mutterboden ist gemäß § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbeiten anfällt, ist entsprechend der abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. Hierüber sind Nachweise zu führen und dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen. Altlasten: Im Plangebiet sind keine altlastenverdächtigen Ablagerungsflächen bekannt.
	12.4 Abfallentsorgung Soweit Grundstücke nicht unmittelbar an Straßen angrenzen, die von Müllfahrzeugen angefahren werden, sind die Mülltonnen aus diesen Grundstücken an die anfahrbare Straße zur Leerung aufzustellen.
	12.5 Hinweis der Kreisbrandschutzstelle Mindelheim: Nach den technischen Regeln des DVGW - Arbeitsblatt W 405 ist in "Allgemeinen Wohngebieten" eine Löschwasserbereitstellung von mindestens 800 l/min (48 m3/h) über einen Zeitraum von zwei Stunden, erforderlich. Für einzelne Nutzungseinheiten, die lt. Berechnung die o.g., benötigte Löschwassermenge überschreiten, ist die Löschwassermenge, auf das jeweilige Objekt bezogen, sicher zu stellen. Der Hydrantenabstand sollte nach der Fachinformation zur Planung von Löschwasserversorgungseinrichtungen aus Sicht der Feuerwehr, des LFV Bayern erfolgen (siehe Anlage). Der Abstand zwischen Gebäudeeingang und Hydrant sollte zwischen 80 m und maximal 120 m liegen. Es wird empfohlen Überflurhydranten (DN 80 nach DIN 3222) zu installieren. Im Falle der Verwendung von Unterflurhydranten (DN 80 nach DIN 3221) sind diese entsprechend zu Beschildern. Die Zufahrtsmöglichkeiten für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge sind entsprechend den Richtlinien "Flächen für die Feuerwehr" in Bayern vorzusehen und entsprechend zu kennzeichnen. (Fachinformation zur Planung von Löschwasserversorgungseinrichtungen: https://www.lfv-bayern.de/media/filer_public/13/ab/13ab93e5-8381-41b9-bb26-e3d126ef5c96/27-fachinformation_loeschwasser_hydranten_2013.pdf)
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